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E r s t e r  A b s c h n i t t

Aufgaben, Zuständigkeiten und allgemeine Vorschriften
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§ 1

Aufgaben der Ordnungsbehörden und der Polizei

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei haben die Aufgabe, Gefahre
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren (Gefahrenabwehr).
haben im Rahmen dieser Aufgabe auch die erforderlichen Vorbereitunge
die Hilfeleistung und das Handeln in Gefahrenfällen zu treffen.

(2) Die Ordnungsbehörden und die Polizei haben ferner die Aufgaben
erfüllen, die ihnen durch andere Rechtsvorschriften übertragen sind.

(3) Die Polizei hat im Rahmen der Gefahrenabwehr auch Straftaten zu
hüten sowie für die Verfolgung künftiger Straftaten vorzusorgen (vorbeuge
Bekämpfung von Straftaten).

(4) Der Schutz privater Rechte obliegt der Polizei nach diesem Gesetz
dann, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und w
ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentl
erschwert würde.

(5) Die Polizei leistet anderen Behörden und sonstigen öffentlichen Ste
Vollzugshilfe(§§ 52 bis 54) .

§ 2*

Sachliche Zuständigkeit der Ordnungsbehörden

(1) Für die Gefahrenabwehr sind die Ordnungsbehörden zuständig (
nungsaufgaben).

(2) Ordnungsbehörden sind die Senatsverwaltungen.
(3) Nachgeordnete Ordnungsbehörden sind die Bezirksämter und die 

derbehörden, die für Ordnungsaufgaben zuständig sind.
(4) Die Zuständigkeit der Ordnungsbehörden wird im einzelnen du

Gesetz bestimmt. Der Senat kann einzelne der gesetzlich der Hauptverwa
zugewiesenen Ordnungsaufgaben bis zu einer Regelung nach Satz 1 
Rechtsverordnung den Bezirken als Bezirksaufgaben unter Fachaufsicht 
tragen(Artikel 51 Abs. 4 Satz 1 der Verfassung von Berlin). Dies gilt auch für
Ordnungsaufgaben, die der Polizei zugewiesen werden.

(5) Bei Gefahr im Verzug kann die zuständige Senatsverwaltung die Be
nisse einer nachgeordneten Ordnungsbehörde wahrnehmen.

§ 3

Hilfszuständigkeit der Berliner Feuerwehr

(1) Die Berliner Feuerwehr wird im Rahmen der Gefahrenabwehr hilfswe
tätig, soweit im Zusammenhang mit den ihr

§ 2 Abs. 2 bis 4: Vgl. auch BRV 2001–4, Art. II Nr. 1 Buchst. a bis c i. V. m. Art. XIV Abs. 2
§ 2 Abs. 4: Neugef. durch Art. VII Nr. 1 d. Ges. v. 19. 7. 1994, GVBl. S. 241
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obliegenden Aufgaben eine Gefahr abzuwehren ist, deren Abwehr durch eine
andere Behörde nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint. Sie unterrichtet
die zuständige Behörde unverzüglich von allen diese betreffenden Vorgängen;
§ 44 bleibt unberührt.
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(2) Die Berliner Feuerwehr leistet anderen Behörden und sonstigen öffe
chen Stellen Vollzugshilfe(§§ 52 bis 54).

§ 4

Verhältnis der Polizei zu den Ordnungsbehörden

Die Polizei wird im Rahmen der Gefahrenabwehr mit Ausnahme der F
des§ 1 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 in eigener Zuständigkeit nur tätig, soweit di
Abwehr der Gefahr durch eine andere Behörde nicht oder nicht rechtz
möglich erscheint. Sie unterrichtet die zuständige Behörde unverzüglich 
allen diese betreffenden Vorgängen;§ 44 bleibt unberührt.

§ 5

Dienstkräfte der Polizei

(1) Polizei im Sinne dieses Gesetzes ist der Polizeipräsident in Berlin.
(2) Mit der Wahrnehmung bestimmter polizeilicher Aufgaben kann d

Senat durch Rechtsverordnung Dienstkräfte der Polizei, die nicht Polizeiv
zugsbeamte sind, betrauen, soweit dafür ein Bedürfnis besteht. Die Recht
ordnung bestimmt die ihnen zur Erfüllung ihrer Aufgaben zugewiesenen p
zeilichen Befugnisse nach diesem Gesetz.

(3) Der Senat kann sonstigen Personen durch Rechtsverordnung besti
polizeiliche Befugnisse nur übertragen, wenn sie damit einverstanden sind
ihre Heranziehung zu polizeilichen Aufgaben gesetzlich vorgesehen ist.

§ 6

Örtliche Zuständigkeit der Polizei

Die Dienstkräfte der Polizei sind befugt, Amtshandlungen im gesam
Land Berlin vorzunehmen.

§ 7

Amtshandlungen von Polizeidienstkräften
außerhalb des Landes Berlin

(1) Polizeidienstkräfte des Landes Berlin dürfen im Zuständigkeitsbere
eines anderen Landes oder des Bundes nur in den Fällen des§ 8 Abs. 1 und des
Artikels 91 Abs. 2 des Grundgesetzes und nur dann tätig werden, wenn
jeweilige Landesrecht oder das Bundesrecht es vorsieht.

(2) Einer Anforderung von Polizeidienstkräften durch ein anderes Land o
den Bund ist zu entsprechen, soweit nicht die Verwendung der Polizei im e
nen Lande dringender ist als die Unterstützung der Polizei des anderen La
oder des Bundes, sofern die Anforderung alle für die Entscheidung wese
chen Merkmale des Einsatzauftrages enthält.
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§ 8

Amtshandlungen von Polizeidienstkräften anderer Länder
und des Bundes in Berlin

n im

in,
des

von
ng
ß-

ah-
gel-

üg-

 nach
erlin.
; sie

Son-
rhalb
ngs-

ung

tän-

che

und
chti-
ons-

7

6

(1) Polizeidienstkräfte eines anderen Landes oder des Bundes könne
Land Berlin Amtshandlungen vornehmen

1. auf Anforderung oder mit Zustimmung des Polizeipräsidenten in Berl
2. in den Fällen des Artikels 35 Abs. 2 und 3 und des Artikels 91 Abs. 1 

Grundgesetzes,
3. zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr, zur Verfolgung 

Straftaten auf frischer Tat sowie zur Verfolgung und Wiederergreifu
Entwichener, wenn der Polizeipräsident in Berlin die erforderlichen Ma
nahmen nicht rechtzeitig treffen kann,

4. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben bei Gefangenentransporten,
5. zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten und zur Gef

renabwehr in den in Verwaltungsabkommen mit anderen Ländern gere
ten Fällen.

In den Fällen der Nummern 3 bis 5 ist der Polizeipräsident in Berlin unverz
lich zu unterrichten.

(2) Werden Polizeidienstkräfte eines anderen Landes oder des Bundes
Absatz 1 tätig, haben sie die gleichen Befugnisse wie die des Landes B
Ihre Maßnahmen gelten als Maßnahmen des Polizeipräsidenten in Berlin
unterliegen insoweit dessen Weisungen.

§ 9*

Aufsichtsbehörden

(1) Die Fachaufsicht über die nachgeordneten Ordnungsbehörden, bei 
derbehörden auch die Dienstaufsicht, führen die Senatsverwaltungen inne
ihrer Zuständigkeitsbereiche. Die den Bezirksämtern zugewiesenen Ordnu
aufgaben sind Bezirksaufgaben unter Fachaufsicht.

(2) Die Dienst- und Fachaufsicht über die Polizei führt die Senatsverwalt
für Inneres; soweit der Polizei nach§ 2 Abs. 4 Ordnungsaufgaben übertragen
sind, führen die Senatsverwaltungen die Fachaufsicht innerhalb ihrer Zus
digkeitsbereiche.

(3) Die Aufsichtsbehörden können innerhalb ihrer Zuständigkeitsberei
Verwaltungsvorschriften erlassen.

§ 10*

Informationspflicht; Fachaufsicht

(1) Ordnungsbehörden, nachgeordnete Ordnungsbehörden, Polizei 
zuständige Aufsichtsbehörden unterrichten sich gegenseitig von allen wi
gen Wahrnehmungen auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr (Informati
pflicht).

§ 9: Vgl. auch BRV 2001–4, Art. II Nr. 2 i. V. m. Art. XIV Abs. 2
§ 9 Abs. 1 Satz 2: Neugef. durch Art. VII Nr. 2 d. Ges. v. 19. 7. 1994, GVBl. S. 241
§ 10, Überschrift u. Abs. 1: Neugef. durch Art. II Nr. 3 Buchst. a u. b d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBl. S. 17
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(2) Die Fachaufsicht erstreckt sich auf die recht- und ordnungsmäßige Erle-
digung der Aufgaben der nachgeordneten Ordnungsbehörden und der Polizei
und auf die zweckentsprechende Handhabung des Verwaltungsermessens.

(3) In Ausübung der Fachaufsicht kann die Aufsichtsbehörde
for-
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1. Auskünfte, Berichte, die Vorlage von Akten und sonstigen Unterlagen 
dern und Prüfungen anordnen (Informationsrecht),

2. Einzelweisungen erteilen (Weisungsrecht),
3. eine Angelegenheit an sich ziehen, wenn eine erteilte Einzelweisung n

befolgt wird (Eintrittsrecht).

§ 11

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

(1) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen haben die 
nungsbehörden und die Polizei diejenige zu treffen, die den einzelnen un
Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt.

(2) Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem ers
ten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht.

(3) Eine Maßnahme ist nur solange zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist o
sich zeigt, daß er nicht erreicht werden kann.

§ 12

Ermessen, Wahl der Mittel

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei treffen ihre Maßnahmen n
pflichtgemäßem Ermessen.

(2) Kommen zur Abwehr einer Gefahr mehrere Mittel in Betracht, so gen
es, wenn eines davon bestimmt wird. Der betroffenen Person ist auf Antra
gestatten, ein anderes ebenso wirksames Mittel anzuwenden, sofern die A
meinheit dadurch nicht stärker beeinträchtigt wird.

§ 13

Verantwortlichkeit für das Verhalten einer Person

(1) Verursacht eine Person eine Gefahr, so sind die Maßnahmen gegen
Person zu richten.

(2) Ist diese Person noch nicht 14 Jahre alt, so können die Maßnahmen
gegen die Person gerichtet werden, die zur Aufsicht über sie verpflichtet is
für die Person ein Betreuer bestellt, so können die Maßnahmen auch gege
Betreuer im Rahmen seines Aufgabenbereichs gerichtet werden.

(3) Verursacht eine Person, die zu einer Verrichtung bestellt ist, die Gefa
Ausübung der Verrichtung, so können Maßnahmen auch gegen die Pe
gerichtet werden, die die andere Person zu der Verrichtung bestellt hat.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, soweit andere Vorschr
dieses Gesetzes oder andere Rechtsvorschriften abschließend bestim
gegen wen eine Maßnahme zu richten ist.
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§ 14

Verantwortlichkeit für Tiere oder den
Zustand einer Sache
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(1) Geht von einem Tier oder von einer Sache eine Gefahr aus, so sin
Maßnahmen gegen den Inhaber der tatsächlichen Gewalt zu richten.

(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes, die sich auf Sachen beziehen, sind
auf Tiere anzuwenden.

(3) Maßnahmen können auch gegen den Eigentümer oder einen an
Berechtigten gerichtet werden. Das gilt nicht, wenn der Inhaber der tatsä
chen Gewalt sie ohne den Willen des Eigentümers oder Berechtigten ausü

(4) Geht die Gefahr von einer herrenlosen Sache aus, so können die Ma
men auch gegen denjenigen gerichtet werden, der das Eigentum an der 
aufgegeben hat.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind nicht anzuwenden, soweit andere Vorschr
dieses Gesetzes oder andere Rechtsvorschriften abschließend bestim
gegen wen eine Maßnahme zu richten ist.

§ 15

Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können eine Maßnahme s
oder durch einen Beauftragten unmittelbar ausführen, wenn der Zweck
Maßnahme durch Inanspruchnahme der

64. Erg.Lfg. (Juli 1998)
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nach den§§ 13 oder 14 Verantwortlichen nicht oder nicht rechtzeitig erreicht
werden kann. Die von der Maßnahme betroffene Person ist unverzüglich zu
unterrichten.

(2) Die durch die unmittelbare Ausführung einer Maßnahme entstehenden
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Kosten werden von den nach den§§ 13 oder 14 Verantwortlichen erhoben.
Mehrere Verantwortliche haften als Gesamtschuldner. Die Kosten können
Verwaltungsvollstreckungsverfahren beigetrieben werden. Die Erhebung 
Kosten nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge bleibt unberührt.

(3) Wird eine Maßnahme durch einen Beauftragten ausgeführt, so best
die Kosten in dem Betrag, der an den Beauftragten zu zahlen ist. Wird 
Maßnahme durch die Ordnungsbehörde oder die Polizei selbst ausgefüh
bestehen die Kosten in ihren durch die Maßnahme unmittelbar entstehe
zusätzlichen personellen und sächlichen Aufwendungen.

§ 16

Inanspruchnahme von nicht verantwortlichen und
nicht verdächtigen Personen

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können Maßnahmen auch g
andere Personen als die nach den§§ 13 oder 14 Verantwortlichen richten, wenn

1. eine gegenwärtige erhebliche Gefahr abzuwehren ist,
2. Maßnahmen gegen die nach den§§ 13 oder 14 Verantwortlichen nicht

oder nicht rechtzeitig möglich sind oder keinen Erfolg versprechen,
3. sie die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig selbst oder durch Beauftra

abwehren können und
4. die Personen ohne erhebliche eigene Gefährdung und ohne Verlet

höherwertiger Pflichten in Anspruch genommen werden können.
(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen nur aufrecht erhalten wer

solange die Abwehr der Gefahr nicht auf andere Weise möglich ist.
(3) Maßnahmen zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten, insbe

dere die Verarbeitung personenbezogener Daten, sind grundsätzlich nur g
Personen zu richten, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, da
Straftaten begehen werden; zu berücksichtigen ist dabei vor allem der 
dacht, daß sie bereits Straftaten begangen haben sowie die Art und Bege
weise dieser Straftaten.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, soweit andere Vorschr
dieses Gesetzes oder andere Rechtsvorschriften abschließend bestim
gegen wen eine Maßnahme zu richten ist.

46. Erg.Lfg. (Mai 1992)
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Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Befugnisse der Ordnungsbehörden und der Polizei
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E r s t e r  U n t e r a b s c h n i t t

Allgemeine und besondere Befugnisse

§ 17

Allgemeine Befugnisse,
Begriff der Straftat von erheblicher Bedeutung

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können die notwendigen M
nahmen treffen, um eine im einzelnen Falle bestehende Gefahr für die öffe
che Sicherheit oder Ordnung (Gefahr) abzuwehren, soweit nicht die§§ 18 bis
51 ihre Befugnisse besonders regeln.

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben, die den Ordnungsbehörden und der Po
durch andere Rechtsvorschriften übertragen sind(§ 1 Abs. 2), haben sie die
dort vorgesehenen Befugnisse. Soweit solche Rechtsvorschriften Befug
der Ordnungsbehörden und der Polizei nicht abschließend regeln, haben s
Befugnisse, die ihnen nach diesem Gesetz zustehen.

(3) Straftaten von erheblicher Bedeutung sind
1. Verbrechen,
2. Vergehen, die auf Grund ihrer Begehensweise, ihrer Dauer oder Sch

geeignet sind, den Rechtsfrieden besonders zu stören; dies gilt insbe
dere für Straftaten, die gewerbs-, gewohnheits-, serien- oder bandenm
oder in anderer Weise organisiert begangen werden.

(4) Ordnungswidrigkeiten, die sich auf eine Schädigung der Umwelt o
auf gemeinschaftswidrige Wirtschaftsformen, insbesondere illegale Besch
gung beziehen und geeignet sind, die Sicherheit der Bevölkerung zu b
trächtigen, stehen Straftaten von erheblicher Bedeutung im Sinne 
Absatzes 3 gleich.

§ 18

Ermittlungen, Befragungen, Datenerhebungen

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können zur Klärung des Sach
halts in einer bestimmten ordnungsbehördlichen oder polizeilichen Angeleg
heit Ermittlungen anstellen, insbesondere Befragungen nach Absatz 3 u
durchführen. Sie können in diesem Zusammenhang personenbezogene 
über die in den§§ 13, 14 und16 genannten und andere Personen erheben, w
das zur Abwehr einer Gefahr oder zur Erfüllung der ihnen durch andere Re
vorschriften übertragenen Aufgaben erforderlich ist. Die Polizei kann fer
personenbezogene Daten erheben, wenn das zur vorbeugenden Bekäm
von

46. Erg.Lfg. (Mai 1992)
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Straftaten von erheblicher Bedeutung, zum Schutz privater Rechte oder zur
Leistung von Vollzugshilfe erforderlich ist.

(2) Ermittlungen sind offen durchzuführen. Verdeckt dürfen sie außer in den
in diesem Gesetz zugelassenen Fällen nur durchgeführt werden, wenn ohne
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diese Maßnahme die Erfüllung der Aufgaben gefährdet wäre oder wenn a
nehmen ist, daß dies dem überwiegenden Interesse der betroffenen Perso
spricht.

(3) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können eine Person befra
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß die Person sachdien
Angaben machen kann, die für die Erfüllung einer bestimmten ordnung
hördlichen oder polizeilichen Aufgabe erforderlich sind. Für die Dauer 
Befragung kann der Befragte angehalten werden. Der Befragte ist verpflic
Namen, Vornamen, Tag und Ort der Geburt und Wohnungsanschrift anzuge
Zu weiteren Auskünften ist er nur verpflichtet, soweit für ihn gesetzliche Ha
lungspflichten bestehen.

(4) Befragungen sind grundsätzlich an die betroffene Person zu richten; 
deren Kenntnis können Dritte befragt werden, wenn die Befragung der be
fenen Person

1. nicht oder nicht rechtzeitig möglich ist,
2. einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern würde und schutzw

dige Belange der betroffenen Person nicht entgegenstehen,
3. die Erfüllung der Aufgaben gefährden würde.
(5) Der Befragte ist in geeigneter Weise auf
1. die Rechtsgrundlagen der Befragung,
2. eine bestehende Auskunftspflicht oder die Freiwilligkeit der Auskunft

hinzuweisen. Der Hinweis kann unterbleiben, wenn hierdurch die Erfüllung
ordnungsbehördlichen oder polizeilichen Aufgaben erheblich erschwert o
gefährdet würde.

(6) Die §§ 52 bis 55 und 136 a der Strafprozeßordnung gelten entsprech

§ 19

Erhebung von Daten zur Vorbereitung
für die Hilfeleistung in Gefahrenfällen

Die Ordnungsbehörden und die Polizei können über
1. Personen, deren Kenntnisse oder Fähigkeiten zur Gefahrenabwehr b

tigt werden,
2. Verantwortliche für Anlagen oder Einrichtungen, von denen eine erhe

che Gefahr ausgehen kann,
3. Verantwortliche für gefährdete Anlagen oder Einrichtungen,
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4. Verantwortliche für Veranstaltungen in der Öffentlichkeit, die nicht dem
Versammlungsgesetz unterliegen,

Namen, Vornamen, akademische Grade, Anschriften, Telefonnummern und
andere Daten über die Erreichbarkeit sowie nähere Angaben über die Zugehö-
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rigkeit zu einer der genannten Personengruppen erheben, soweit das zur V
reitung für die Hilfeleistung und das Handeln in Gefahrenfällen erforderlich 
Eine verdeckte Datenerhebung ist unzulässig. Sind die Daten nicht be
betroffenen Person erhoben worden, ist ihr dies sowie der Zweck der beab
tigten Nutzung mitzuteilen. Gegen die Datenerhebung nach Satz 1 ist
Widerspruch zulässig.

§ 20

Vorladung

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können eine Person schrif
oder mündlich vorladen, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß die Person sachdienliche A
ben machen kann, die für die Erfüllung einer bestimmten ordnungs
hördlichen oder polizeilichen Aufgabe erforderlich sind,

2. das zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen erforde
ist.

(2) Bei der Vorladung soll deren Grund und die Art der beabsichtigten erk
nungsdienstlichen Maßnahmen angegeben werden. Bei der Festsetzun
Zeitpunkts soll auf den Beruf und die sonstigen Lebensverhältnisse der be
fenen Person Rücksicht genommen werden.

(3) Leistet eine betroffene Person der Vorladung ohne hinreichenden G
keine Folge, so kann sie von der Polizei zwangsweise durchgesetzt werde

1. wenn die Angaben zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Frei
einer Person erforderlich sind,

2. zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen.
(4) Für die Entschädigung von Personen, die auf Vorladung als Zeu

erscheinen oder die als Sachverständige herangezogen werden, gilt das G
über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen entsprechend

§ 21

Identitätsfeststellung

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können die Identität einer Pe
feststellen, wenn das zur Abwehr einer Gefahr
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oder zur Erfüllung der ihnen durch andere Rechtsvorschriften übertragenen
Aufgaben(§ 1 Abs. 2) erforderlich ist.

(2) Die Polizei kann ferner die Identität einer Person feststellen,
1. wenn die Person sich an einem Ort aufhält,
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a) von dem Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß
aa) dort Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung verabre

vorbereiten oder verüben,
bb) sich dort Personen treffen, die gegen aufenthaltsrechtliche Straf

schriften verstoßen,
cc) sich dort gesuchte Straftäter verbergen,

b) an dem Personen der Prostitution nachgehen,
2. wenn das zum Schutz privater Rechte(§ 1 Abs. 4) oder zur Leistung von

Vollzugshilfe(§ 1 Abs. 5) erforderlich ist,
3. wenn sie sich in einer Verkehrs- oder Versorgungsanlage oder -ein

tung, einem öffentlichen Verkehrsmittel, Amtsgebäude oder einem an
ren besonders gefährdeten Objekt oder in dessen unmittelbarer Nähe
hält und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß in oder an ei
Objekt dieser Art Straftaten begangen werden sollen, durch die Pers
oder dieses Objekt gefährdet sind, und die Identitätsfeststellung auf G
der Gefährdungslage oder personenbezogener Anhaltspunkte erforde
ist,

4. wenn sie an einer Kontrollstelle angetroffen wird, die von der Polizei e
gerichtet worden ist, um eine Straftat nach § 129 a des Strafgesetzbu
eine der in dieser Vorschrift genannten Straftaten oder eine Straftat n
§ 250 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 oder nach § 255 des Strafgesetzbuches in
bindung mit der vorgenannten Straftat zu verhüten, und Tatsachen
Annahme rechtfertigen, daß solche Straftaten begangen werden so
Die Einrichtung der Kontrollstelle ist außer bei Gefahr im Verzug nur m
Zustimmung der Senatsverwaltung für Inneres zulässig.

(3) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können die zur Feststellung
Identität erforderlichen Maßnahmen treffen. Sie können die Person insbe
dere anhalten, sie nach ihren Personalien befragen und verlangen, da
Angaben zur Feststellung ihrer Identität macht und mitgeführte Ausweis
piere zur Prüfung aushändigt. Die Polizei kann die Person festhalten und
Dienststelle bringen, wenn die Identität auf andere Weise nicht oder nur u
erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden kann. Unter den Vorausse
gen des Satzes 3 können die Person und die von ihr mitgeführten Sachen d
sucht werden.
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§ 22

Prüfung von Berechtigungsscheinen

Die Ordnungsbehörden und die Polizei können verlangen, daß ein Berechti-
einer
heid

nn
der

weil
, und
 wei-

 die
chen
ek-

ale.

em
ngen
chni-
h-
ftaten
14

gungsschein zur Prüfung ausgehändigt wird, wenn die Person auf Grund 
Rechtsvorschrift oder einer vollziehbaren Auflage in einem Erlaubnisbesc
verpflichtet ist, diesen Berechtigungsschein mitzuführen.

§ 23

Erkennungsdienstliche Maßnahmen

(1) Die Polizei kann erkennungsdienstliche Maßnahmen vornehmen, we
1. eine nach§ 21 zulässige Identitätsfeststellung auf andere Weise nicht o

nur unter erheblichen Schwierigkeiten möglich ist,
2. das zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten erforderlich ist, 

die betroffene Person verdächtig ist, eine Straftat begangen zu haben
wegen der Art oder Begehensweise der Tat die Gefahr der Begehung
terer Straftaten besteht.

(2) Ist die Identität festgestellt, so sind in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1
im Zusammenhang mit der Feststellung angefallenen erkennungsdienstli
Unterlagen zu vernichten, es sei denn, ihre weitere Aufbewahrung ist zu Zw
ken des Absatzes 1 Nr. 2 oder nach anderen Rechtsvorschriften zulässig.

(3) Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind insbesondere
1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken,
2. die Aufnahme von Lichtbildern,
3. Messungen und die Feststellung anderer äußerer körperlicher Merkm
(4) Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit sind unzulässig.

§ 24

Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen
und Ansammlungen

(1) Die Polizei kann bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen, nicht d
Versammlungsgesetz unterliegenden Veranstaltungen oder Ansammlu
personenbezogene Daten durch Ermittlungen oder durch den Einsatz te
scher Mittel zur Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen von Teilne
mern erheben, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß dabei Stra
begangen werden. Dabei dürfen auch personenbezo-
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gene Daten über Dritte erhoben werden, soweit das unvermeidbar ist, um eine
Datenerhebung nach Satz 1 durchführen zu können. Verdeckte Bild- und Ton-
aufzeichnungen sind unzulässig.

(2) Bild- und Tonaufzeichnungen, daraus sowie bei Ermittlungen nach
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Absatz 1 gewonnene personenbezogene Daten sind spätestens zwei M
nach der Datenerhebung zu löschen oder zu vernichten, soweit diese nic
Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten benötigt werden o
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß die Person künftig Straftaten
erheblicher Bedeutung beheben wird.

(3) § 42 Abs. 4 sowie§ 48 Abs. 6 und 7 bleiben unberührt.

§ 25

Datenerhebung durch längerfristige Observation
und Einsatz technischer Mittel

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten durch
1. eine planmäßig angelegte Beobachtung einer Person, die durchge

länger als 24 Stunden oder an mehr als zwei Tagen durchgeführt we
soll (längerfristige Observation),

2. einen verdeckten Einsatz technischer Mittel, insbesondere zur Anf
gung von Bildaufnahmen oder -aufzeichnungen sowie zum Abhören o
Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes,

nur erheben, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß eine Strafta
erheblicher Bedeutung begangen werden soll. Die Maßnahmen sind nur z
sig, wenn die vorbeugende Bekämpfung der Straftat auf andere Weise
sichtslos erscheint und die Maßnahme nicht außer Verhältnis zur Bedeu
des aufzuklärenden Sachverhalts steht.

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 können sich richten gegen
1. Personen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sie Stra

von erheblicher Bedeutung begehen werden,
2. andere Personen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß s

einer der in Nummer 1 genannten Personen in einer Weise in Verbind
stehen, die erwarten läßt, daß die Maßnahme zur vorbeugenden Bek
fung der Straftaten beitragen wird,

3. jede Person, wenn das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für L
Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist.

Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über Dritte erhoben we
soweit das unvermeidbar ist, um eine Datenerhebung nach Absatz 1 durc
ren zu können.
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(3) Maßnahmen nach Absatz 1 werden durch einen Beamten des höheren
Dienstes angeordnet, soweit nicht nach Absatz 5 eine Anordnung des Richters
erforderlich ist.

(4) In oder aus Wohn- und Nebenräumen sowie Arbeits-, Betriebs- und
wehr
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Geschäftsräumen kann die Polizei Daten nur erheben, wenn das zur Ab
einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person une
lich ist. Dies gilt nicht bei Vorliegen der Voraussetzungen nach§ 36 Abs. 5.

(5) Maßnahmen nach Absatz 4 sowie das Abhören oder Aufzeichnen
nicht öffentlich gesprochenen Wortes durch den Einsatz technischer Mittel 
fen außer bei Gefahr im Verzug nur durch den Richter angeordnet wer
Zuständig ist das Amtsgericht Tiergarten. Hat die Polizei bei Gefahr im Ver
die Anordnung getroffen, so beantragt sie unverzüglich die richterliche Be
tigung der Anordnung; dies gilt auch, wenn die Maßnahme bereits beende
Die Anordnung tritt außer Kraft, wenn sie nicht binnen drei Tagen von d
Richter bestätigt wird. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gese
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend.

(6) Einer Anordnung nach Absatz 3 oder 5 bedarf es nicht, wenn das tec
sche Mittel ausschließlich zum Schutz der bei einem polizeilichen Einsatz 
gen Person mitgeführt oder verwendet wird.

(7) Nach Abschluß der Maßnahme ist diejenige Person, gegen die die M
nahme angewandt worden ist, zu unterrichten, sobald dies ohne Gefähr
des Zwecks der Maßnahme geschehen kann. Die Unterrichtung ist dann 
geboten, wenn keine Aufzeichnungen mit personenbezogenen Daten er
oder sie und Unterlagen über hieraus gewonnene Erkenntnisse unverzü
nach Beendigung der Maßnahme vernichtet worden sind. Wenn sich an
auslösenden Sachverhalt ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gege
betroffene Person anschließt, entscheidet die Staatsanwaltschaft über den
punkt der Unterrichtung.

(8) Sind Unterlagen, die durch Maßnahmen der in Absatz 5 und 6 genan
Art erlangt worden sind, für den der Anordnung zugrunde liegenden Zwe
zur Strafverfolgung oder zur Strafvollstreckung nicht mehr erforderlich, so s
sie zu vernichten. Sind die Unterlagen für Zwecke der Strafverfolgung oder
Strafvollstreckung verwendet worden, so ist vor ihrer Vernichtung die Zust
mung der Staatsanwaltschaft herbeizuführen. Über die Vernichtung ist 
Niederschrift anzufertigen. Eine Verwendung für andere Zwecke ist unzu
sig.

(9) Bild- und Tonaufzeichnungen, die mit einem selbsttätigen Aufzeic
nungsgerät angefertigt wurden und ausschließlich Personen betreffen, g
die sich die Datenerhebungen nicht richteten, sind unverzüglich zu vernich
soweit sie nicht zur Verfolgung von Straftaten benötigt werden.
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§ 26

Datenerhebung durch Einsatz von Personen, deren
Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten nicht bekannt ist

und durch Einsatz Verdeckter Ermittler
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(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten durch
1. Personen, deren Zusammenarbeit mit ihr Dritten nicht bekannt ist (V-P

sonen),
2. Polizeivollzugsbeamte, die unter einer Legende eingesetzt werden (

deckte Ermittler),
erheben über die in§ 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Personen, wenn
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß eine Straftat von erheblicher Be
tung begangen werden soll, und dies zur vorbeugenden Bekämpfung d
Straftaten erforderlich ist.§ 17 Abs. 4 findet keine Anwendung.

(2) Soweit es für den Aufbau oder zur Aufrechterhaltung der Legende u
läßlich ist, dürfen entsprechende Urkunden hergestellt oder verändert we
Verdeckte Ermittler dürfen unter der Legende zur Erfüllung ihres Auftrages
Rechtsverkehr teilnehmen.

(3) Verdeckte Ermittler dürfen unter ihrer Legende mit Einwilligung d
berechtigten Person deren Wohnung betreten. Die Einwilligung darf n
durch ein über die Nutzung der Legende hinausgehendes Vortäuschen 
Zutrittsrechts herbeigeführt werden. Eine heimliche Durchsuchung ist unzu
sig. Im übrigen richten sich die Befugnisse Verdeckter Ermittler nach dies
Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften.

(4) Der Einsatz von V-Personen darf nur durch einen Beamten des höh
Dienstes, der Einsatz von Verdeckten Ermittlern nur durch den Polizeipräsi
ten oder seinen Vertreter im Amt angeordnet werden.

(5) § 25 Abs. 7 und 8 gilt entsprechend. Eine Unterrichtung ist auch dan
nicht geboten, wenn dadurch der weitere Einsatz der V-Personen, der Verd
ten Ermittler oder Leib oder Leben von Personen gefährdet wird.

§ 27

Polizeiliche Beobachtung

(1) Die Polizei kann die Personalien einer Person, das amtliche Kennzei
und sonstige Merkmale des von ihr benutzten oder eingesetzten Kraftfahrz
sowie den Anlaß der Beobachtung in einer als Teil des polizeilichen Fa
dungsbestandes geführten Datei zur Polizeilichen Beobachtung speic
(Ausschreibung zur Polizeilichen Beobachtung), damit andere Polizeibehö
sowie, soweit sie Aufgaben der Grenzkontrolle wahrnehmen, die Zollbehör
das Antreffen der Person oder des
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Fahrzeugs melden können, wenn das bei Gelegenheit einer Überprüfung aus
anderem Anlaß festgestellt wird.

(2) Die Ausschreibung zur Polizeilichen Beobachtung ist zulässig, wenn
1. die Person auf Grund einer Gesamtwürdigung und ihrer bisherigen Straf-
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taten als gefährlicher Intensivtäter anzusehen und zu erwarten ist, da
auch künftig Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen wird,

2. die Voraussetzungen für die Anordnung einer längerfristigen Observa
(§ 25 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1) gegeben sind

und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß die auf Grund der Aussc
bung gemeldeten Erkenntnisse über Ort und Zeit des Antreffens der Pe
etwaiger Begleitpersonen, des Kraftfahrzeugs und des Führers des Kraft
zeugs sowie über mitgeführte Sachen, Verhalten, Vorhaben und son
Umstände des Antreffens für die vorbeugende Bekämpfung von Straftaten
erheblicher Bedeutung erforderlich sind.

(3) Die Ausschreibung darf nur durch den Polizeipräsidenten oder se
Vertreter im Amt angeordnet werden. Die Anordnung ergeht schriftlich und
auf höchstens zwölf Monate zu befristen. Eine Verlängerung um nicht meh
jeweils zwölf Monate ist zulässig, soweit die Voraussetzungen weiterhin v
liegen. Spätestens nach Ablauf von jeweils sechs Monaten ist zu prüfen, o
Voraussetzungen für die Anordnung noch bestehen. Das Ergebnis dieser
fung ist aktenkundig zu machen.

(4) Liegen die Voraussetzungen für die Anordnung nicht mehr vor, ist 
Zweck der Maßnahme erreicht oder zeigt sich, daß er nicht erreicht we
kann, ist die Ausschreibung zur Polizeilichen Beobachtung unverzüglich
löschen.

(5) § 25 Abs. 7 und 8 gilt entsprechend.

§ 28

Datenabfragen, Datenabgleich

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können personenbezogene D
in einer von ihnen automatisiert geführten Datei abfragen und mit deren In
abgleichen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß dies für die E
lung einer bestimmten ordnungsbehördlichen oder polizeilichen Aufgabe
Rahmen der Zweckbestimmung dieser Datei erforderlich ist. Die Polizei k
ferner im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung rechtmäßig erlangte personenb
gene Daten im Fahndungsbestand abfragen und mit dessen Inhalt abgle
wenn die Annahme gerechtfertigt ist, daß die Abfrage oder der Abgleich s
dienliche Hinweise erwarten läßt. Die betroffene Person kann für die
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Dauer der Abfrage und des Abgleichs angehalten werden.§ 21 bleibt unbe-
rührt.

(2) Besondere Rechtsvorschriften über den Datenabgleich bleiben unbe-
rührt.
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§ 29

Platzverweisung

Die Ordnungsbehörden und die Polizei können zur Abwehr einer Ge
eine Person vorübergehend von einem Ort verweisen oder ihr vorüberge
das Betreten eines Ortes verbieten. Die Platzverweisung kann ferner gege
Person angeordnet werden, die den Einsatz der Polizei, der Feuerwehr ode
Hilfs- oder Rettungsdiensten behindert.

§ 30

Gewahrsam

(1) Die Polizei kann eine Person in Gewahrsam nehmen, wenn
1. das zum Schutz der Person gegen eine Gefahr für Leib oder Leben 

läßlich ist, insbesondere weil die Person sich erkennbar in einem die 
Willensbestimmung ausschließenden Zustand oder sonst in hilfloser L
befindet,

2. das unerläßlich ist, um die unmittelbar bevorstehende Begehung 
Fortsetzung einer Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung für 
Allgemeinheit oder einer Straftat zu verhindern,

3. das unerläßlich ist, um eine Platzverweisung nach§ 29 durchzusetzen,
4. das unerläßlich ist, um private Rechte zu schützen, und eine Festna

oder Vorführung der Person nach den §§ 229, 230 Abs. 3 des Bürgerlic
Gesetzbuches zulässig ist.

(2) Die Polizei kann Minderjährige, die sich der Obhut der Sorgeberech
ten entzogen haben, in Gewahrsam nehmen, um sie den Sorgeberechtigte
dem Jugendamt zuzuführen.

(3) Die Polizei kann eine Person, die aus dem Vollzug von Untersuchu
haft, Freiheitsstrafen oder freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserun
Sicherung entwichen ist oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der J
vollzugsanstalt aufhält, in Gewahrsam nehmen und in die Anstalt zurückb
gen.

§ 31

Richterliche Entscheidung

(1) Wird eine Person auf Grund von§ 20 Abs. 3, § 21 Abs. 3 Satz 3 oder§ 30
festgehalten, hat die Polizei unverzüglich eine richterliche Entscheidung ü
Zulässigkeit und Fortdauer der
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Freiheitsentziehung herbeizuführen. Der Herbeiführung der richterlichen Ent-
scheidung bedarf es nicht, wenn anzunehmen ist, daß die Entscheidung des
Richters erst nach Wegfall des Grundes der polizeilichen Maßnahmen ergehen
würde.
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(2) Ist die Freiheitsentziehung vor Erlaß einer gerichtlichen Entscheid
beendet, kann die festgehaltene Person innerhalb eines Monats nach Be
gung der Freiheitsentziehung die Feststellung beantragen, daß die Freihei
ziehung rechtswidrig gewesen ist, wenn hierfür ein berechtigtes Inter
besteht.

(3) Für Entscheidungen nach den Absätzen 1 und 2 ist das Amtsgericht 
garten zuständig. Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften des Ges
über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehungen. In Fällen 
Absatzes 2 ist die sofortige weitere Beschwerde gegen die Entscheidung
Landgerichts über eine sofortige Beschwerde nur statthaft, wenn das Lan
richt sie wegen der grundsätzlichen Bedeutung der zur Entscheidung stehe
Frage zuläßt.

§ 32

Behandlung festgehaltener Personen

(1) Wird eine Person auf Grund von§ 20 Abs. 3, § 21 Abs. 3 Satz 3oder§ 30
festgehalten, ist ihr unverzüglich der Grund bekanntzugeben. Sie ist übe
zulässigen Rechtsbehelfe zu belehren. Zu der Belehrung gehört der Hin
daß eine etwaige Aussage freiwillig erfolgt.

(2) Der festgehaltenen Person ist unverzüglich Gelegenheit zu geben, e
Angehörigen oder eine Person ihres Vertrauens zu benachrichtigen, so
dadurch der Zweck der Freiheitsentziehung nicht gefährdet wird. Unber
bleibt die Benachrichtigungspflicht bei einer richterlichen Freiheitsentziehu
Die Polizei soll die Benachrichtigung übernehmen, wenn die festgehaltene
son nicht in der Lage ist, von dem Recht nach Satz 1 Gebrauch zu machen
die Benachrichtigung ihrem mutmaßlichen Willen nicht widerspricht. Ist d
festgehaltene Person minderjährig oder ist ein Betreuer für sie bestellt, so 
jedem Falle unverzüglich derjenige zu benachrichtigen, dem die Sorge fü
Person oder die Betreuung der Person nach dem ihm übertragenen Aufg
gebiet obliegt.

(3) Die festgehaltene Person soll gesondert, insbesondere ohne ihre Ei
ligung nicht in demselben Raum mit Straf- oder Untersuchungsgefange
untergebracht werden. Männer und Frauen sollen getrennt untergebracht
den. Der festgehaltenen Person dürfen nur solche Beschränkungen auf
werden, die der Zweck der Freiheitsentziehung oder die Ordnung im Gew
sam erfordert.
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§ 33

Dauer der Freiheitsentziehung

(1) Die festgehaltene Person ist zu entlassen,
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1. sobald der Grund für die Maßnahme weggefallen ist,
2. wenn die Fortdauer der Freiheitsentziehung durch richterliche Entsc

dung für unzulässig erklärt wird,
3. in jedem Falle spätestens bis zum Ende des Tages nach dem Ergr

wenn nicht vorher die Fortdauer der Freiheitsentziehung auf Grund e
anderen Gesetzes durch richterliche Entscheidung angeordnet ist.

(2) Eine Freiheitsentziehung zum Zwecke der Feststellung der Identität 
die Dauer von insgesamt zwölf Stunden nicht überschreiten.

§ 34

Durchsuchung von Personen

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können eine Person durchsuc
wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sie Sachen mit sich führt
sichergestellt werden dürfen,

2. sie sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung ausschließen
Zustand oder sonst in hilfloser Lage befindet.

(2) Die Polizei kann außer in den Fällen des§ 21 Abs. 3 Satz 4 eine Person
durchsuchen, wenn

1. sie nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften festgehalten
den kann,

2. sie sich an einem der in§ 21 Abs. 2 Nr. 1 genannten Orte aufhält,
3. sie sich in einem Objekt im Sinne des§ 21 Abs. 2 Nr. 3 oder in dessen

unmittelbarer Nähe aufhält und Tatsachen die Annahme rechtfertigen,
in oder an einem Objekt dieser Art Straftaten begangen werden so
durch die Personen oder dieses Objekt gefährdet sind,

4. sie an einer Kontrollstelle nach§ 21 Abs. 2 Nr. 4 angetroffen wird und
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß Straftaten der in§ 21 Abs. 2
Nr. 4 genannten Art oder nach § 27 Versammlungsgesetz begangen 
den sollen.

(3) Die Polizei kann eine Person, deren Identität nach diesem Gesetz
anderen Rechtsvorschriften festgestellt werden soll, nach Waffen, and
gefährlichen Werkzeugen und Explosivmitteln durchsuchen, wenn das n
den Umständen zum Schutz
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des Polizeivollzugsbeamten oder eines Dritten gegen eine Gefahr für Leib oder
Leben erforderlich ist. Dasselbe gilt, wenn eine Person vorgeführt oder zur
Durchführung einer Maßnahme an einen anderen Ort gebracht werden soll.

(4) Personen dürfen nur von Personen gleichen Geschlechts oder Ärzten
um
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durchsucht werden; das gilt nicht, wenn die sofortige Durchsuchung z
Schutz gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist.

§ 35

Durchsuchung von Sachen

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können eine Sache durchsuc
wenn

1. sie von einer Person mitgeführt wird, die nach§ 34 durchsucht werden
darf,

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in ihr eine Person befi
die widerrechtlich festgehalten wird oder hilflos ist,

3. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in ihr eine andere S
befindet, die sichergestellt werden darf.

(2) Die Polizei kann außer in den Fällen des§ 21 Abs. 3 Satz 4 eine Sache
durchsuchen, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in ihr eine Person befi
die in Gewahrsam genommen werden darf,

2. sie sich an einem der in§ 21 Abs. 2 Nr. 1 genannten Orte befindet,
3. sie sich in einem Objekt im Sinne des§ 21 Abs. 2 Nr. 3 oder in dessen

unmittelbarer Nähe befindet und Tatsachen die Annahme rechtferti
daß in oder an einem Objekt dieser Art Straftaten begangen werden so
durch die Personen oder dieses Objekt gefährdet sind,

4. es sich um ein Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug handelt, in dem sich
Person befindet, deren Identität nach§ 21 Abs. 2 Nr. 4 festgestellt werden
darf; die Durchsuchung kann sich auch auf die in dem Fahrzeug enth
nen Sachen erstrecken.

(3) Bei der Durchsuchung von Sachen hat der Inhaber der tatsächli
Gewalt das Recht, anwesend zu sein. Ist er abwesend, so soll sein Vertrete
ein anderer Zeuge hinzugezogen werden. Dem Inhaber der tatsächli
Gewalt ist auf Verlangen eine Bescheinigung über die Durchsuchung und i
Grund zu erteilen.
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§ 36

Betreten und Durchsuchung von Wohnungen

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können eine Wohnung ohne Ein-
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willigung des Inhabers betreten und durchsuchen, wenn
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich in ihr eine Sache befi

die nach§ 38 Nr. 1 sichergestellt werden darf,
2. von der Wohnung Emissionen ausgehen, die nach Art, Ausmaß 

Dauer zu einer erheblichen Belästigung der Nachbarschaft führen,
3. das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Fre

einer Person oder für Sachen von bedeutendem Wert erforderlich ist.
Die Wohnung umfaßt die Wohn- und Nebenräume, Arbeits-, Betriebs- 
Geschäftsräume sowie anderes befriedetes Besitztum.

(2) Die Polizei kann eine Wohnung ohne Einwilligung des Inhabers betre
und durchsuchen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sich 
eine Person befindet, die nach§ 20 Abs. 3 vorgeführt oder nach§ 30 in
Gewahrsam genommen werden darf.

(3) Während der Nachtzeit (§ 104 Abs. 3 der Strafprozeßordnung) ist 
Betreten und Durchsuchen einer Wohnung nur in den Fällen des Absatz
Nr. 2 und 3 zulässig.

(4) Wohnungen können jedoch zur Abwehr dringender Gefahren jeder
betreten werden, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß
a) dort Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung verabreden, v

reiten oder verüben,
b) sich dort Personen treffen, die gegen aufenthaltsrechtliche Straf

schriften verstoßen,
c) sich dort gesuchte Straftäter verbergen,

2. sie der Prostitution dienen.
(5) Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume sowie andere Räume und Gr

stücke, die der Öffentlichkeit zugänglich sind oder zugänglich waren und 
Anwesenden zum weiteren Aufenthalt zur Verfügung stehen, können 
Zwecke der Gefahrenabwehr(§ 1 Abs. 1) während der Arbeits-, Geschäfts
oder Aufenthaltszeit betreten werden.
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§ 37

Verfahren bei der Durchsuchung von Wohnungen

(1) Durchsuchungen dürfen außer bei Gefahr im Verzug nur durch den Rich-
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ter angeordnet werden. Zuständig ist das Amtsgericht Tiergarten. Für das
fahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über die Angelegenheiten de
willigen Gerichtsbarkeit entsprechend.

(2) Bei der Durchsuchung einer Wohnung hat der Wohnungsinhaber
Recht, anwesend zu sein. Ist er abwesend, so ist, wenn möglich, sein Ver
oder ein erwachsener Angehöriger, Hausgenosse oder Nachbar zuzuzieh

(3) Dem Wohnungsinhaber oder seinem Vertreter ist der Grund der Durc
chung unverzüglich bekanntzugeben, soweit dadurch der Zweck der M
nahme nicht gefährdet wird.

(4) Über die Durchsuchung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie muß 
verantwortliche Stelle, Grund, Zeit und Ort der Durchsuchung und das Erg
nis der Durchsuchung enthalten. Die Niederschrift ist von einem durchsuc
den Beamten und dem Wohnungsinhaber oder der zugezogenen Pers
unterzeichnen. Wird die Unterschrift verweigert, so ist hierüber ein Verm
aufzunehmen. Dem Wohnungsinhaber oder seinem Vertreter ist auf Verla
eine Abschrift der Niederschrift auszuhändigen.

(5) Ist die Anfertigung der Niederschrift oder die Aushändigung ein
Abschrift nach den besonderen Umständen des Falles nicht möglich 
würde sie den Zweck der Durchsuchung gefährden, so sind der betroffenen
son lediglich die Durchsuchung unter Angabe der verantwortlichen Ordnun
behörde oder Polizei sowie Zeit und Ort der Durchsuchung schriftlich zu be
tigen.

§ 38

Sicherstellung

Die Ordnungsbehörden und die Polizei können eine Sache sicherstellen
1. um eine gegenwärtige Gefahr abzuwehren,
2. um den Eigentümer oder den rechtmäßigen Inhaber der tatsächli

Gewalt vor Verlust oder Beschädigung einer Sache zu schützen,
3. wenn sie von einer Person mitgeführt wird, die nach diesem Gesetz 

anderen Rechtsvorschriften festgehalten wird, vorgeführt oder zur Du
führung einer Maßnahme an einen anderen Ort gebracht werden sol
die Sache verwendet werden kann, um
a) sich zu töten oder zu verletzen,
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b) Leben oder Gesundheit anderer zu schädigen,
c) fremde Sachen zu beschädigen,
d) die Flucht zu ermöglichen oder zu erleichtern.
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§ 39

Verwahrung

(1) Sichergestellte Sachen sind in Verwahrung zu nehmen. Läßt die Bes
fenheit der Sachen das nicht zu oder erscheint die Verwahrung bei der 
nungsbehörde oder der Polizei unzweckmäßig, sind die Sachen auf an
geeignete Weise aufzubewahren oder zu sichern. In diesem Falle kann die
wahrung auch einem Dritten übertragen werden.

(2) Der betroffenen Person ist eine Bescheinigung auszustellen, die
Grund der Sicherstellung erkennen läßt und die sichergestellten Sa
bezeichnet. Kann nach den Umständen des Falles eine Bescheinigung
ausgestellt werden, so ist über die Sicherstellung eine Niederschrift aufzu
men, die auch erkennen läßt, warum eine Bescheinigung nicht ausgestellt
den ist. Der Eigentümer oder der rechtmäßige Inhaber der tatsächlichen G
ist unverzüglich zu unterrichten.

(3) Wird eine sichergestellte Sache verwahrt, so ist nach Möglichkeit W
minderungen vorzubeugen. Das gilt nicht, wenn die Sache durch den Dr
auf Verlangen eines Berechtigten verwahrt wird.

(4) Die verwahrten Sachen sind zu verzeichnen und so zu kennzeichnen
Verwechslungen vermieden werden.

§ 40

Verwertung, Vernichtung

(1) Die Verwertung einer sichergestellten Sache ist zulässig, wenn
1. ihr Verderb oder eine wesentliche Wertminderung droht,
2. ihre Verwahrung, Pflege oder Erhaltung mit unverhältnismäßig ho

Kosten oder Schwierigkeiten verbunden ist,
3. sie infolge ihrer Beschaffenheit nicht so verwahrt werden kann, daß w

tere Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgeschlo
sind,

4. sie nach einer Frist von einem Jahr nicht an einen Berechtigten herau
geben werden kann, ohne daß die Voraussetzungen der Sicherste
erneut eintreten würden,

5. der Berechtigte sie nicht innerhalb einer ausreichend bemessenen
abholt, obwohl ihm eine Mitteilung über die Frist mit dem Hinweis zug
stellt worden ist, daß die Sache verwertet wird, wenn sie nicht innerh
der Frist abgeholt wird.
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(2) Die betroffene Person, der Eigentümer und andere Personen, denen ein
Recht an der Sache zusteht, sollen vor der Verwertung gehört werden. Die
Anordnung sowie Zeit und Ort der Verwertung sind ihnen mitzuteilen, soweit
die Umstände und der Zweck der Maßnahmen es erlauben.
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(3) Die Sache wird durch öffentliche Versteigerung verwertet; § 979 Abs
des Bürgerlichen Gesetzbuches gilt entsprechend. Bleibt die Versteige
erfolglos, erscheint sie von vornherein aussichtslos oder würden die Koste
Versteigerung voraussichtlich den zu erwartenden Erlös übersteigen, so 
die Sache freihändig verkauft werden. Der Erlös tritt an die Stelle der verw
teten Sache. Läßt sich innerhalb angemessener Frist kein Käufer finde
kann die Sache einem gemeinnützigen Zweck zugeführt werden.

(4) Sichergestellte Sachen können unbrauchbar gemacht oder verni
werden, wenn

1. im Falle einer Verwertung die Gründe, die zu ihrer Sicherstellung bere
tigten, fortbestehen oder Sicherstellungsgründe erneut entstehen wür

2. die Verwertung aus anderen Gründen nicht möglich ist.
Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 41

Herausgabe sichergestellter Sachen
oder des Erlöses, Kosten

(1) Sobald die Voraussetzungen für die Sicherstellung weggefallen sind,
die Sachen an diejenige Person herauszugeben, bei der sie sichergestel
den sind. Ist die Herausgabe an sie nicht möglich, können sie an eine a
Person herausgegeben werden, die ihre Berechtigung glaubhaft macht
Herausgabe ist ausgeschlossen, wenn dadurch erneut die Voraussetzung
eine Sicherstellung eintreten würden.

(2) Sind die Sachen verwertet worden, ist der Erlös herauszugeben. Ist
berechtigte Person nicht vorhanden oder nicht zu ermitteln, ist der Erlös 
den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches zu hinterlegen. Der Ansp
auf Herausgabe des Erlöses erlischt drei Jahre nach Ablauf des Jahres, i
die Sache verwertet worden ist.

(3) Die Kosten der Sicherstellung und Verwahrung fallen den nach den§§ 13
oder 14 Verantwortlichen zur Last. Mehrere Verantwortliche haften a
Gesamtschuldner. Die Herausgabe der Sache kann von der Zahlung der K
abhängig gemacht werden. Ist eine Sache verwertet worden, können die K
aus dem Erlös gedeckt werden. Die Kosten können im Verwaltungsvollst
kungsverfahren beigetrieben werden. Die Erhebung von
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Kosten nach demGesetz über Gebühren und Beiträge bleibt unberührt.
(4) § 983 des Bürgerlichen Gesetzbuches bleibt unberührt.
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Z w e i t e r  U n t e r a b s c h n i t t

Befugnisse für die weitere Datenverarbeitung

§ 42

Allgemeine Regeln über die Datenspeicherung,
-veränderung und -nutzung

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können rechtsmäßig erhob
personenbezogene Daten in Akten oder Dateien speichern, verändern un
zen, soweit das zur Erfüllung ihrer Aufgaben, zu einer zeitlich befriste
Dokumentation oder zur Vorgangsverwaltung erforderlich ist. Dies gilt au
für personenbzeogene Daten, die die Ordnungsbehörden und die Polizei u
gefordert durch Dritte erlangt haben.

(2) Die Ordnungsbehörden und die Polizei dürfen personenbezogene D
nur zu dem Zweck speichern, verändern und nutzen, zu dem sie die D
erlangt haben. Die Nutzung sowie die weitere Speicherung und Veränderun
einem anderen ordnungsbehördlichen oder polizeilichen Zweck ist zuläs
soweit die Ordnungsbehörden und die Polizei die Daten auch zu diesem Z
hätten erheben und nutzen dürfen. Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken
nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugniss
der Rechnungsprüfung oder der Durchführung von Organisationsuntersuc
gen dient. Der Zugriff auf personenbezogene Daten ist insoweit nur zulä
als er für die Ausübung dieser Befugnisse unverzichtbar ist.

(3) Die Polizei kann, soweit Bestimmungen der Strafprozeßordnung o
andere gesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen, personenbez
Daten, die sie im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungen gewonnen 
speichern, verändern und nutzen, soweit das zur Gefahrenabwehr, insbeso
zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten(§ 1 Abs. 3) erforderlich ist.

(4) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können personenbezogene D
über die zulässige Speicherungsdauer hinaus zur Aus- und Fortbildung od
statistischen Zwecken in anonymisierter Form nutzen.

(5) Werden personenbezogene Daten von Kindern, die ohne Kenntnis
Sorgeberechtigten erhoben worden sind, gespeichert, sind die Sorgebere
ten zu unterrichten, soweit die Auf-
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gabenerfüllung dadurch nicht mehr gefährdet wird. Von der Unterrichtung kann
abgesehen werden, solange zu besorgen ist, daß die Unterrichtung zu erhebli-
chen Nachteilen für das Kind führt.
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§ 43

Besondere Regeln für die Speicherung,
Veränderung und Nutzung von Daten in Dateien

(1) Die Polizei kann zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten pe
nenbezogene Daten über die in§ 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 genannten Personen
sowie über Zeugen, Hinweisgeber und sonstige Auskunftspersonen in Da
nur speichern, verändern und nutzen, soweit das zur vorbeugenden Bek
fung von Straftaten von erheblicher Bedeutung erforderlich ist. Die Speic
rungsdauer darf drei Jahre nicht überschreiten. Nach jeweils einem 
gerechnet vom Zeitpunkt der letzten Speicherung, ist zu prüfen, ob die Vor
setzungen nach Satz 1 noch vorliegen.

(2) Werden wertende Angaben über eine Person in Dateien gespeichert
feststellbar sein, bei welcher Stelle die den Angaben zugrunde liegenden I
mationen vorhanden sind.

(3) Werden personenbezogene Daten länger als fünf Jahre in automatis
Dateien gespeichert, so ist die betroffene Person darüber zu unterric
soweit die Aufgabenerfüllung dadurch nicht mehr gefährdet wird und 
Anschrift der betroffenen Person ohne erheblichen Verwaltungsaufwand er
telt werden kann.

§ 44

Datenübermittlung innerhalb des öffentlichen Rechts

(1) Zwischen den Ordnungsbehörden sowie zwischen den Ordnungsbe
den und der Polizei können personenbezogene Daten übermittelt we
soweit das zur Erfüllung ordnungsbehördlicher oder polizeilicher Aufgab
erforderlich ist; dies gilt auch für die Übermittlung von Daten an Gefahren
wehr- oder Polizeibehörden eines anderen Landes oder des Bundes.§ 42 Abs. 2
gilt entsprechend. Datenübermittlung im Sinne dieses Gesetzes ist auc
Weitergabe personenbezogener Daten innerhalb einer Behörde zwischen
len, die unterschiedliche gesetzliche Aufgaben wahrnehmen.

(2) Im übrigen können die Ordnungsbehörden und die Polizei personenb
gene Daten an Behörden oder sonstige öffentliche Stellen übermitteln, so
das

1. zur Erfüllung ordnungsbehördlicher oder polizeilicher Aufgaben,
2. zur Abwehr einer Gefahr für oder durch den Empfänger,
3. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl,
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4. zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer
Person

erforderlich ist.
(3) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können personenbezogene Daten
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an ausländische öffentliche Stellen sowie an über- und zwischenstaatliche
len übermitteln, soweit das

1. zur Erfüllung einer Aufgabe der Ordnungsbehörde oder der Polizei,
2. zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für oder durch den Empfänger

erforderlich ist oder
3. sie hierzu auf Grund über- oder zwischenstaatlicher Vereinbarungen 

Datenübermittlungen berechtigt oder verpflichtet sind.
Die Übermittlung unterbleibt, soweit Grund zu der Annahme besteht, 
dadurch gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes verstoßen würde
schutzwürdige Belange der betroffenen Personen beeinträchtigt würden.
Empfänger ist darauf hinzuweisen, daß die übermittelten Daten nur zu 
Zweck genutzt werden dürfen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt wurd

(4) Personenbezogene Daten über die in§ 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 genannten
Personen, Zeugen, Hinweisgeber und sonstige Auskunftspersonen sowie
tende Angaben dürfen nur an andere Ordnungsbehörden und Polizeibeh
übermittelt werden.

(5) Die übermittelnde Stelle hat die Zulässigkeit der Übermittlung zu prüf
Erfolgt die Übermittlung auf Grund eines Ersuchens, hat die übermittel
Stelle nur zu prüfen, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufga
des Empfängers liegt. Im übrigen hat sie die Zulässigkeit der Übermittlung
zu prüfen, wenn Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Nutzung durch den E
fänger bestehen. Der Empfänger hat der übermittelnden Stelle die erford
chen Angaben zu machen.

(6) Der Empfänger darf die übermittelten personenbezogenen Daten, so
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur zu dem Zweck nutzen, zu dem
ihm übermittelt worden sind.

(7) Andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen können personenb
gene Daten an die Ordnungsbehörden und die Polizei übermitteln, sowei
zur Erfüllung ordnungsbehördlicher oder polizeilicher Aufgaben erforderl
erscheint und die von der übermittelnden Stelle zu beachtenden Recht
schriften nicht entgegenstehen. Sie sind zur Übermittlung verpflichtet, wen
zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erfor
lich ist.

(8) Andere Rechtsvorschriften für die Datenübermittlung bleiben unberü
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§ 45

Datenübermittlung an Personen oder Stellen
außerhalb des öffentlichen Bereichs
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(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können personenbezogene D
an Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs übermi
soweit das

1. zur Erfüllung ordnungsbehördlicher oder polizeilicher Aufgaben,
2. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl,
3. zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte e

Person
erforderlich ist oder

4. der Auskunftsbegehrende ein rechtliches Interesse an der Kenntnis d
übermittelnden Daten glaubhaft macht und die schutzwürdigen Interes
der betroffenen Person nicht überwiegen,

5. der Auskunftsbegehrende ein berechtigtes Interesse geltend mach
offensichtlich ist, daß die Datenübermittlung im Interesse der betroffe
Person liegt, die betroffene Person eingewilligt hat oder in Kenntnis 
Sachlage ihre Einwilligung hierzu erteilen würde.

(2) § 44 Abs. 5 und 6 gilt entsprechend.
(3) Der Empfänger ist darauf hinzuweisen, daß die übermittelten Daten

zu dem Zweck genutzt werden dürfen, zu dessen Erfüllung sie ihm überm
wurden.

§ 46

Automatisiertes Abrufverfahren

(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittl
personenbezogener Daten aus einer von der Polizei geführten Datei d
Abruf ermöglicht, ist zulässig, soweit diese Form der Datenübermittlung un
Berücksichtigung der schutzwürdigen Belange der betroffenen Personen
der Erfüllung polizeilicher Aufgaben angemessen ist. Der Abruf darf nur an
ren Polizeibehörden gestattet werden.

(2) Die nach§ 5 des Berliner Datenschutzgesetzes erforderlichen techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen sind schriftlich festzulegen

.(3) Die speichernde Stelle hat zu gewährleisten, daß die Übermittl
zumindest durch geeignete Stichprobenverfahren festgestellt und über
werden kann.

(4) Der Senat bestimmt durch Rechtsverordnung die Einzelheiten der 
richtung automatisierter Abrufverfahren. Der Ber-
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liner Datenschutzbeauftragte ist vorher zu hören. Die Rechtsverordnung hat
den Datenempfänger, die Datenart und den Zweck des Abrufs festzulegen. Sie
hat Maßnahmen zur Datensicherung und zur Kontrolle vorzusehen, die in
einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen.
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(5) Die Polizei kann mit anderen Ländern und dem Bund einen Daten
bund vereinbaren, der eine automatisierte Datenübermittlung ermöglicht.

§ 47

Besondere Formen des Datenabgleichs

(1) Die Polizei kann von öffentlichen Stellen oder Stellen außerhalb 
öffentlichen Bereichs zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für den Bes
oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben
Freiheit einer Person die Übermittlung von personenbezogenen D
bestimmter Personengruppen aus Dateien zum Zwecke des Abgleichs
anderen Datenbeständen verlangen, soweit Tatsachen die Annahme rech
gen, daß das zur Abwehr der Gefahr erforderlich ist. Die ersuchte Stelle
dem Verlangen zu entsprechen. Rechtsvorschriften über ein Berufs- 
besonderes Amtsgeheimnis bleiben unberührt.

(2) Das Übermittlungsersuchen ist auf Namen, Anschriften, Tag und Ort
Geburt sowie auf im einzelnen Falle festzulegende Merkmale zu beschrän
Werden wegen technischer Schwierigkeiten, die mit angemessenem Zeit-
Kostenaufwand nicht beseitigt werden können, weitere Daten übermittelt, 
fen diese nicht verwertet werden.

(3) Ist der Zweck der Maßnahme erreicht oder zeigt sich, daß er nicht err
werden kann, sind die übermittelten und im Zusammenhang mit der Maßna
zusätzlich angefallenen Daten auf dem Datenträger zu löschen und die U
lagen, soweit sie nicht für ein mit dem Sachverhalt zusammenhängendes
fahren erforderlich sind, unverzüglich zu vernichten. Über die getroffen
Maßnahmen ist eine Niederschrift anzufertigen. Diese Niederschrift ist ge
dert aufzubewahren, durch technische und organisatorische Maßnahme
sichern und am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der Vernichtun
Unterlagen nach Satz 1 folgt, zu vernichten.

(4) Die Maßnahme darf außer bei Gefahr im Verzug nur durch den Ric
angeordnet werden. Zuständig ist das Amtsgericht Tiergarten. Die Anordn
muß den zur Übermittlung Verpflichteten sowie alle benötigten Daten u
Merkmale bezeichnen. Bei Gefahr im Verzug kann der Polizeipräsident o
sein Vertreter im Amt die Maßnahme anordnen. Er beantragt unverzüglich
richterliche Bestätigung der Anordnung; dies gilt auch, wenn die Maßnah
bereits beendet ist. Die Anordnung tritt außer Kraft, wenn sie nicht binnen 
Tagen von dem Richter bestätigt wird.
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Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über die Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Der Berliner Datenschutzbe-
auftragte ist durch die Polizei über Maßnahmen nach Absatz 1 zu unterrichten.

tigen,
nen-
 son-

nd die

r aus
für
en

 vor
Spei-
ann

e des
ks zu
u ver-
pei-

 zu
aten
so-
ßig

 und
ig mit
offe-
32

§ 48

Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten

(1) In Dateien gespeicherte personenbezogene Daten sind zu berich
wenn sie unrichtig sind. Wird festgestellt, daß in Akten gespeicherte perso
bezogene Daten unrichtig sind, ist das in der Akte zu vermerken oder auf
stige Weise festzuhalten.

(2) In Dateien gespeicherte personenbezogene Daten sind zu löschen u
dazugehörigen Unterlagen sind zu vernichten, wenn

1. ihre Speicherung unzulässig ist,
2. bei der nach bestimmten Fristen vorzunehmenden Überprüfung ode

Anlaß einer Einzelfallbearbeitung festgestellt wird, daß ihre Kenntnis 
die speichernde Stelle zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegend
Aufgaben nicht mehr erforderlich ist.

War die Speicherung von Anfang an unzulässig, ist die betroffene Person
der Löschung zu hören. Ist eine Löschung wegen der besonderen Art der 
cherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich, k
an die Stelle der Löschung die Sperrung treten.

(3) Sind personenbezogene Daten in Akten gespeichert, sind sie im Fall
Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 durch Anbringung eines entsprechenden Vermer
sperren. Im Falle des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 sind die Akten spätestens z
nichten, wenn die gesamte Akte zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der s
chernden Stelle liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist.

(4) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Fristen
regeln, nach deren Ablauf zu prüfen ist, ob die weitere Speicherung der D
zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Bei Daten, die in Dateien oder in per
nenbezogen geführten Akten gespeichert sind, dürfen die Fristen regelmä

a) bei Erwachsenen zehn Jahre,
b) bei Jugendlichen fünf Jahre und
c) bei Kindern zwei Jahre

nicht überschreiten, wobei nach Art und Zweck der Speicherung sowie Art
Bedeutung des Anlasses zu unterscheiden ist. Die Frist beginnt regelmäß
dem letzten Anlaß der Speicherung, jedoch nicht vor Entlassung der betr
nen Person aus einer
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Justizvollzugsanstalt oder Beendigung einer mit Freiheitsentziehung verbunde-
nen Maßregel der Besserung oder Sicherung.

(5) Stellt die Ordnungsbehörde oder die Polizei fest, daß unrichtige oder
nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 zu löschende oder nach Absatz 3 Satz 1 zu sper-
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rende Daten übermittelt worden sind, ist dem Empfänger die Berichtigu
Löschung oder Sperrung mitzuteilen. Die Mitteilung kann unterbleiben, we
sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine Anha
punkte bestehen, daß dadurch schutzwürdige Belange der betroffenen P
beeinträchtigt werden können.

(6) Löschung und Vernichtung unterbleiben, wenn
1. Grund zu der Annahme besteht, daß schutzwürdige Belange der betr

nen Person beeinträchtigt würden,
2. die Daten zur Behebung einer bestehenden Beweisnot unerläßlich si
3. die Nutzung der Daten, die zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu anony

sieren sind, zu wissenschaftlichen Zwecken erforderlich ist.
In diesen Fällen sind die Daten zu sperren und mit einem Sperrvermerk zu
sehen. Sie dürfen nur zu den in Satz 1 genannten Zwecken oder sonst mi
willigung der betroffenen Person genutzt werden.

(7) Anstelle der Löschung oder Vernichtung nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 o
Absatz 3 Satz 2 können die Daten an ein öffentliches Archiv abgegeben 
den, soweit besondere archivrechtliche Regelungen das vorsehen.

§ 49

Errichtungsanordnung

(1) Für jede automatisierte Datei über personenbezogene Daten und s
nicht automatisierten Dateien über personenbezogene Daten, aus denen 
nenbezogene Daten an andere Stellen übermittelt werden, ist jeweils 
Errichtungsanordnung zu erlassen. Ihr Inhalt bestimmt sich nach§ 19 Abs. 2
Nr. 1 bis 4 sowie Nr. 6 und 7 des Berliner Datenschutzgesetzes. Sie hat außer-
dem Prüffristen nach§ 48 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 zu enthalten. Die Errichtungsan-
ordnung tritt an die Stelle der Dateibeschreibung nach§ 19 Abs. 2 des Berliner
Datenschutzgesetzes.

(2) Die Senatsverwaltung für Inneres regelt das Nähere durch Verwaltu
vorschrift. Sie übersendet die Errichtungsanordnung dem Berliner Da
schutzbeauftragten.

(3) Die Speicherung personenbezogener Daten in Dateien ist auf das e
derliche Maß zu beschränken. Die Notwendigkeit der Weiterführung o
Änderung der Dateien ist in angemessenen Abständen zu überprüfen.
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§ 50

Auskunftsrecht
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Antrag gebührenfrei Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Date
erteilen. In dem Antrag soll die Art der Daten, über die Auskunft erteilt werd
soll, näher bezeichnet werden. Bei einem Antrag auf Auskunft aus Akten k
erforderlichenfalls verlangt werden, daß Angaben gemacht werden, die
Auffinden der Daten ohne einen Aufwand ermöglichen, der außer Verhältni
dem von der betroffenen Person geltend gemachten Informationsinter
steht. Kommt die betroffene Person dem Verlangen nicht nach, kann der An
abgelehnt werden.

(2) Eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung besteht nicht, soweit e
Abwägung ergibt, daß die schutzwürdigen Belange der betroffenen Person
ter dem öffentlichen Interesse an der Geheimhaltung oder einem überwie
den Geheimhaltungsinteresse Dritter zurücktreten müssen.

(3) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf einer Begründung in
weit nicht, als durch die Mitteilung der Gründe, auf die die Entscheidu
gestützt wird, der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefähr
würde.

(4) Wird Auskunft nicht gewährt, ist die betroffene Person darauf hinzuw
sen, daß sie sich an den Berliner Datenschutzbeauftragten wenden kann
gilt nicht in den Fällen des Absatzes 1 Satz 4. Dem Berliner Datenschutzbe
tragten sind die Gründe der Auskunftsverweigerung darzulegen. Die Mit
lung des Berliner Datenschutzbeauftragten an die betroffene Person darf 
Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der speichernden Stelle zulassen, 
sie nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmt.

(5) Sind die personenbezogenen Daten in ein anhängiges Strafverfahre
geführt, so ist vor Erteilung der Auskunft die Zustimmung der Staatsanw
schaft herbeizuführen.

(6) Statt einer Auskunft über Daten in Akten können die Ordnungsbehör
und die Polizei unbeschadet des Absatzes 2 der betroffenen Person Akte
sicht gewähren.

§ 51

Anwendung des Berliner Datenschutzgesetzes

Die Vorschriften des§ 9 Abs. 2und der§§ 10 bis 17 des Berliner Daten-
schutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung finden bei Erfüllung der A
gaben nach diesem Gesetz keine Anwendung.
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D r i t t e r  A b s c h n i t t

Vollzugshilfe
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§ 52

Vollzugshilfe

(1) Die Polizei leistet Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen auf E
chen Vollzugshilfe, wenn unmittelbarer Zwang gegen Personen anzuwende
und die anderen Behörden oder Stellen nicht über die hierzu erforderlic
Dienstkräfte verfügen oder ihre Maßnahmen nicht auf andere Weise s
durchsetzen können.

(2) Die Berliner Feuerwehr leistet nach Absatz 1 Vollzugshilfe, soweit die
im Zusammenhang mit den ihr obliegenden Aufgaben steht.

(3) Die Polizei und die Berliner Feuerwehr sind nur für die Art und Weise 
Durchführung verantwortlich. Im übrigen gelten die Grundsätze der Amtsh
entsprechend.

(4) Die Verpflichtung zur Amtshilfe bleibt unberührt.

§ 53

Verfahren

(1) Vollzugshilfeersuchen sind schriftlich zu stellen. Sie haben den Gr
und die Rechtsgrundlage der Maßnahme anzugeben.

(2) In Eilfällen kann das Ersuchen formlos gestellt werden. Es ist jedoch
Verlangen unverzüglich schriftlich zu bestätigen.

(3) Die ersuchende Behörde ist von der Ausführung des Ersuchens zu
ständigen.

§ 54

Vollzugshilfe bei Freiheitsentziehung

(1) Hat das Vollzugshilfeersuchen eine Freiheitsentziehung zum Inhalt, s
auch die richterliche Entscheidung über die Zulässigkeit der Freiheitsen
hung vorzulegen oder in dem Ersuchen zu bezeichnen.

(2) Ist eine vorherige richterliche Entscheidung nicht ergangen, so hat
Polizei die festgehaltene Person zu entlassen, wenn die ersuchende Be
diese nicht übernimmt oder die richterliche Entscheidung nicht unverzüg
nachträglich beantragt.

(3) Die§§ 32 und 33 gelten entsprechend.
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Vi e r t e r  A b s c h n i t t

Verordnungen zur Gefahrenabwehr
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§ 55

Ermächtigung

Der Senat kann Rechtsverordnungen zur Abwehr von Gefahren für
öffentliche Sicherheit oder Ordnung(§ 1 Abs. 1) erlassen.

§ 56

Inhalt

(1) Verordnungen zur Gefahrenabwehr dürfen nicht lediglich den Zwe
haben, die den zuständigen Behörden obliegende Aufsicht zu erleichtern
mehreren möglichen und geeigneten allgemeinen Geboten oder Verboten
diejenigen zu wählen, die den einzelnen oder die Allgemeinheit am wenig
beeinträchtigen. Eine Verordnung zur Gefahrenabwehr darf nicht zu ei
Nachteil führen, der zu dem angestrebten Erfolg erkennbar außer Verhä
steht.

(2) Verordnungen zur Gefahrenabwehr müssen in ihrem Inhalt bestim
sein. Hinweise auf Anordnungen außerhalb von Verordnungen zur Gefah
abwehr sind unzulässig, soweit diese Anordnungen Gebote oder Verbote
unbeschränkter Dauer enthalten. In Verordnungen zur Gefahrenabwehr
überwachungsbedürftige oder sonstige Anlagen betreffen, an die bestim
technische Anforderungen zu stellen sind, kann hinsichtlich der technisc
Vorschriften auf Bekanntmachungen besonderer sachverständiger Stellen
Angabe der Fundstelle verwiesen werden.

§ 57

Zuwiderhandlungen gegen Verordnungen

In Verordnungen zur Gefahrenabwehr können für den Fall einer vorsä
chen oder fahrlässigen Zuwiderhandlung Geldbußen bis zu einhunderttau
Deutsche Mark und die Einziehung der Gegenstände, auf die sich die 
nungswidrigkeit bezieht oder die zu ihrer Vorbereitung oder Begehung verw
det worden sind, angedroht werden, soweit die Verordnung für einen besti
ten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

§ 58

Geltungsdauer

Verordnungen zur Gefahrenabwehr sollen eine Beschränkung ihrer 
tungsdauer enthalten. Die Geltungsdauer darf nicht über zehn Jahre h
erstreckt werden. Verordnungen zur
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Gefahrenabwehr, die keine Beschränkung der Geltungsdauer enthalten, treten
zehn Jahre nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft. Eine Verlängerung lediglich
der Geltungsdauer ist unzulässig.
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F ü n f t e r  A b s c h n i t t

Schadensausgleich, Erstattungs- und Ersatzansprüche

§ 59

Zum Schadensausgleich verpflichtende Tatbestände

(1) Erleidet jemand
1. infolge einer rechtmäßigen Inanspruchnahme nach§ 16,
2. als unbeteiligter Dritter durch eine rechtmäßige Maßnahme der Ordnu

behörde oder der Polizei,
3. bei der Erfüllung einer ihm nach § 323 c des Strafgesetzbuches oblie

den Verpflichtung zur Hilfeleistung
einen Schaden, ist ihm ein angemessener Ausgleich zu gewähren.

(2) Das gleiche gilt, wenn jemand durch eine rechtswidrige Maßnahme e
Schaden erleidet.

(3) Der Ausgleich ist auch Personen zu gewähren, die mit Zustimmung
Ordnungsbehörden oder der Polizei bei der Wahrnehmung von Aufgaben
ser Behörden freiwillig mitgewirkt oder Sachen zur Verfügung gestellt u
dadurch einen Schaden erlitten haben.

(4) Weitergehende Ersatzansprüche, insbesondere aus Amtspflichtve
zung, bleiben unberührt.

§ 60

Inhalt, Art und Umfang des Schadensausgleichs

(1) Der Ausgleich nach§ 59 wird grundsätzlich nur für Vermögensschade
gewährt. Für entgangenen Gewinn, der über den Ausfall des gewöhnlichen
dienstes oder Nutzungsentgeltes hinausgeht, und für Nachteile, die nic
unmittelbarem Zusammenhang mit der Maßnahme der Ordnungsbehörde
der Polizei stehen, ist ein Ausgleich zu gewähren, wenn und soweit dies
Abwendung unbilliger Härten geboten erscheint.

(2) Bei einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit oder bei einer 
heitsentziehung ist auch der Schaden, der nicht Vermögensschaden ist, 
messen auszugleichen; dieser Anspruch ist nicht übertragbar und nicht ve
lich, es sei denn, daß er rechtshängig geworden oder durch Vertrag aner
worden ist.
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(3) Der Ausgleich wird in Geld gewährt. Hat die zum Ausgleich verpflich-
tende Maßnahme die Aufhebung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit oder
eine Vermehrung der Bedürfnisse oder den Verlust oder die Beeinträchtigung
eines Rechts auf Unterhalt zur Folge, so ist der Ausgleich durch Entrichtung
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einer Rente zu gewähren. § 760 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist anzu
den. Statt der Rente kann eine Abfindung in Kapital verlangt werden, wenn
wichtiger Grund vorliegt. Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschloss
daß ein anderer dem Geschädigten Unterhalt zu gewähren hat.

(4) Stehen dem Geschädigten Ansprüche gegen Dritte zu, so ist, soweit 
Ansprüche nach Inhalt und Umfang dem Ausgleichsanspruch entsprechen
Ausgleich nur gegen Abtretung dieser Ansprüche zu gewähren.

(5) Bei der Bemessung des Ausgleichs sind alle Umstände zu berücks
gen, insbesondere Art und Vorhersehbarkeit des Schadens und ob der Ge
digte oder sein Vermögen durch die Maßnahme der Ordnungsbehörde ode
Polizei geschützt worden ist. Haben Umstände, die der Geschädigte zu v
ten hat, auf die Entstehung oder Ausweitung des Schadens eingewirkt, so 
die Verpflichtung zum Ausgleich sowie der Umfang des Ausgleichs insbes
dere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem Geschädigten
durch die Ordnungsbehörde oder die Polizei verursacht worden ist.

§ 61

Ansprüche mittelbar Geschädigter

(1) Im Falle der Tötung sind im Rahmen des§ 60 Abs. 5 die Kosten der
Bestattung demjenigen auszugleichen, dem die Verpflichtung obliegt, d
Kosten zu tragen.

(2) Stand der Getötete zur Zeit der Verletzung zu einem Dritten in einem 
hältnis, auf Grund dessen er diesem gegenüber kraft Gesetzes unterhalts
tig war oder unterhaltspflichtig werden konnte, und ist dem Dritten infolge 
Tötung das Recht auf Unterhalt entzogen, so kann der Dritte im Rahmen
§ 60 Abs. 5 insoweit einen angemessenen Ausgleich verlangen, als der G
tete während der mutmaßlichen Dauer seines Lebens zur Gewährung
Unterhalts verpflichtet gewesen wäre.§ 60 Abs. 3 Satz 3 bis 5 ist entsprechend
anzuwenden. Der Ausgleich kann auch dann verlangt werden, wenn der D
zur Zeit der Verletzung gezeugt, aber noch nicht geboren war.

§ 62

Verjährung des Ausgleichsanspruchs

Der Anspruch auf den Ausgleich verjährt in drei Jahren von dem Zeitpu
an, in welchem der Geschädigte, im Falle des§ 61
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der Anspruchsberechtigte, von dem Schaden und dem zum Ausgleich Ver-
pflichteten Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in dreißig Jah-
ren von dem Eintritt des schädigenden Ereignisses an.

§ 63
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Ausgleichspflichtiger, Erstattungsansprüche
(1) Ausgleichspflichtig ist die Körperschaft, in deren Dienst derjenige ste

der die Maßnahme getroffen hat (Anstellungskörperschaft).
(2) Hat der Bedienstete für die Behörde einer anderen Körperschaft ge

delt, so ist die andere Körperschaft ausgleichspflichtig.
(3) Ist in den Fällen des Absatzes 2 ein Ausgleich nur wegen der Art 

Weise der Durchführung der Maßnahme zu gewähren, so kann die ausgle
pflichtige Körperschaft von der Anstellungskörperschaft Erstattung ihrer A
wendungen verlangen, es sei denn, daß sie selbst die Verantwortung für d
und Weise der Durchführung trägt.

§ 64
Rückgriff gegen den Verantwortlichen

(1) Die nach§ 63 ausgleichspflichtige Körperschaft kann von den nach d
§§ 13 oder 14 Verantwortlichen Ersatz ihrer Aufwendungen verlangen, we
sie aufgrund des§ 59 Abs. 1 oder Abs. 3 einen Ausgleich gewährt hat.

(2) Sind mehrere Personen nebeneinander verantwortlich, so haften s
Gesamtschuldner.

§ 65
Rechtsweg

Für Ansprüche auf Schadensausgleich ist der ordentliche Rechtsweg, fü
Ansprüche auf Erstattung und Ersatz von Aufwendungen nach§ 63 oder§ 64
der Verwaltungsrechtsweg gegeben.

S e c h s t e r  A b s c h n i t t

Übergangs- und Schlußbestimmungen
§ 66

Einschränkung von Grundrechten
Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte auf Freiheit der Person (A

2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes) und Unverletzlichkeit der Wohnung (
kel 13 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

§ 67*
Zuständigkeit zum Erlaß von Widerspruchsentscheidungen

Die zuständige Senatsverwaltung entscheidet über den Widerspruch g
einen der Anfechtung nach den §§ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordn

§ 67: Vgl. auch BRV 2001–4, Art. II Nr. 4 i. V. m. Art. XIV Abs. 2
§ 67 Satz 1: Geänd. durch Art. VII Nr. 3 Buchst. a d. Ges. v. 19. 7. 1994, GVBl. S. 241, Art. V d. Ge

12. 11. 1997, GVBl. S. 596
§ 67 Satz 2 u. 3: Angef. durch Art. VII Nr. 3 Buchst. b d. Ges. v. 19. 7. 1994, GVBl. S. 241
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unterliegenden Verwaltungsakt einer Sonderbehörde oder der Polizei, soweit
landesgesetzlich nichts anderes geregelt ist. Das Bezirksamt entscheidet über
den Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt der Bezirksverwaltung. Die
zuständige Senatsverwaltung kann sich durch Rechtsverordnung für bestimmte
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Bezirksaufgaben unter Fachaufsicht den Erlaß des Widerspruchsbesch
vorbehalten.

§ 68

Zuständigkeit zum Erlaß von Verwaltungsvorschriften

Die Verwaltungsvorschriften zur Ausführung dieses Gesetzes erläßt
Senatsverwaltung für Inneres im Einvernehmen mit den zuständigen Se
verwaltungen, wenn die Vorschriften den Geschäftsbereich mehrerer Se
verwaltungen betreffen. Die Verwaltungsvorschriften zur Ausführung die
Gesetzes erläßt die zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen m
Senatsverwaltung für Inneres, wenn die Vorschriften nur den Geschäftsbe
der zuständigen Senatsverwaltung betreffen.

§ 69

Übergangsregelung

Waren zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes personenbez
Daten in automatisierten Dateien oder waren Bewertungen in Dateien ge
chert, ist§ 43 Abs. 2 nicht anzuwenden. Die Frist des§ 43 Abs. 3 beginnt mit
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes.

§ 70*

Änderung von Rechtsvorschriften

§ 71*

Inkrafttreten und Außerkrafttreten von Vorschriften

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Ve
nungsblatt für Berlin in Kraft.

(2)
(3) Soweit in anderen Rechtsvorschriften auf Vorschriften des nach Absa

außer Kraft tretenden Gesetzes verwiesen wird, treten an die Stelle der a
führten Vorschriften die entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes.

Anlage*

§ 70: Änderungsvorschrift
§ 71 Abs. 2: Aufhebungsvorschrift
Anlage: Vgl. BRV 2001–4, Art. III Abs. 1 i. V. m. Art. XIV Abs. 2 u. 3
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